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Entwurf - 17.12.2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Holzheim hat in seiner Sitzung vom 17.12.2024 die Aufstellung der 
22. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan nach § 13 BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.12.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplans i. d. Fassung vom 17.12.2024 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ............... öffentlich ausgelegt.

Zu dem Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplans i. d. Fassung vom 17.12.2024 wurden 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme 
gebeten. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden in der Zeit vom ............... 
bis ............... beteiligt.

Die Gemeinde Holzheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ............... die 22. Änderung des 
Flächennutzungsplans in der Fassung vom ............... festgestellt.

Holzheim, den ............... Herr Schmidberger, 1. Bürgermeister

Das Landratsamt Donau-Ries hat die 22. Änderung des Flächennutzungsplans mit Bescheid vom  
………………..  Nr. ………………..  gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Donauwörth, den ……………….. Herr Rößle, Landrat

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Flächennutzungsplanänderung mit seinen Festsetzungen 
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats 
übereinstimmt. Die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften wurden beachtet.

Holzheim, den ………………. Herr Schmidberger, 1. Bürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung für die 22. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB wurde am  ………………..  ortsüblich bekannt gemacht. Die Flächennutzungsplanänderung 
wird seit diesem Tage zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die Flächennutzungsplanänderung tritt 
damit gemäß § 6 BauGB in Kraft.

Holzheim, den ………………. Herr Schmidberger, 1. Bürgermeister
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